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Beschlussvorlage 

  

Drucksachen-Nr. VL-108/2019  

 Biblis den 07.10.2019 

Allgemeine Verwaltung Aktenzeichen: 

  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevorstand 22.10.2019  nichtöffentlich 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 31.10.2019  öffentlich 

Gemeindevertretung 06.11.2019  öffentlich 

 
Titel 
 

Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) 

hier: Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter für die Verbandsversammlung 

 

Beschlussentwurf: 

 
1. Die Gemeindevertretung von Biblis wählt für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) für die Dauer der verbleibenden Wahlperiode (01.01.2020 bis 
31.03.2021) gemäß § 6 Abs. 1 der Verbandssatzung des KMB folgende Stellvertreterinnen/Stellvertreter: 
 
1.________________________ 
 
2.________________________ 
 
3. _______________________ 
 
4.________________________ 
 
5.________________________ 
 
 
  
 

Sach- und Rechtslage: 

 
Mit Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Biblis vom 18.09.2019 und entsprechend der 
abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Abwasserbeseitigung auf 
den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) wird die Gemeinde Biblis mit Wirkung zum 
01.01.2020 als neues Mitglied in den Zweckverband KMB aufgenommen. 
Gemäß § 6 Abs. 1 der künftigen Verbandssatzung sind durch die Gemeinde Biblis neben den Vertretern auch 
jeweils 5 Stellvertreter/-innen in die Verbandsversammlung des KMB zu wählen bzw. zu benennen. Die Entsendung 
in die Verbandsversammlung erfolgt für die Dauer der kommunalen Wahlperiode. 
Gemäß § 6 Abs. 3 der Verbandssatzung können Mitglieder des Verbandsvorstandes nicht gleichzeitig der 
Verbandsversammlung angehören. 
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Sind mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu wählen, ist gemäß § 55 HGO in einem Wahlgang nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen. Grundsätzlich wird schriftlich und geheim gewählt. Bei der Wahl ist das 
Hare-Niemeyer-Verfahren anzuwenden.  
Haben sich alle Gemeindevertreter bei einer Wahl, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl vorzunehmen 
wäre, auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, ist der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über 
die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend. 
 
Wenn bei einer Wahl das Wahlergebnis der Sitzeverteilung entsprechen würde, wären 2 Stellvertreter der CDU in 
die Verbandsversammlung gewählt. Die Zahlen der Stellvertreter der SPD und FLB (2 bzw. 1) hängen vom 
Wahlergebnis bzw. vom gegebenenfalls zu ziehenden Los ab. 
Es wird empfohlen, bezüglich der Stellvertreter für die Verbandsversammlung einen Wahlvorschlag mit ausreichend 
Bewerber/-innen einzureichen, um für die Dauer der verbleibenden Wahlperiode bei Bedarf auf Nachrücker 
zurückgreifen zu können. 
 
Die Wahlvorschläge der Fraktionen für die Besetzung der Verbandsgremien des KMB, die der Verwaltung bereits 
vorliegen, sind der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Anlage 
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